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§ 8 NÖ PHV Personal,
Personalplanung

 NÖ PHV - NÖ Pflegeheim Verordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.12.2025

(1) In jedem Heim muss sichergestellt sein, dass jederzeit ausreichendes und qualifiziertes Personal für die P3ege und

für den sonstigen Heimbetrieb zur Verfügung steht. Die P3ege darf nur durch Personen, die nach dem Bundesgesetz

über Gesundheits- und Krankenp3egeberufe, BGBl. I Nr. 108/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 57/2008, dazu berechtigt

sind, erfolgen. Die erforderliche Anzahl und die Quali<kation des Personals richtet sich nach der Anzahl der Bewohner,

dem mit ihrer Betreuung verbundenen P3ege- und Betreuungsaufwand und nach den räumlichen Gegebenheiten.

Dabei ist insbesondere auf die P3egeeinstufung sowie die Gewährleistung einer angemessenen P3ege, die der

Wahrung und Förderung der Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Bewohner dient,

Bedacht zu nehmen.

(2) Die in den Heimen angebotenen Therapien sind durch Angehörige der gehobenen medizinisch- technischen

Dienste (z. B. Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden) vorzunehmen.

(3) In Geriatrischen Tageszentren muss mindestens 1 Physio- oder Ergotherapeut zur Verfügung stehen.

(4) In jedem Pflegeplatz hat sich zur Sicherstellung der P3ege- und Betreuungsqualität die Zahl und die Quali<kation

des Personals an den zu erbringenden Leistungen und den damit verbundenen Anforderungen zu orientieren.
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